
   Stand März 2026 

   
Unterlagen zur Online-Anmeldung für den Jahrgang 5:   

 
Diese Informationsbroschüre enthält:   
 
 
1. Übersicht über abzugebende Dokumente zur Anmeldung   

 

2. Bläserklasse – Was ist das?   

 

3. Anmeldeunterlagen für die Kreismusikschule Leer 

 

4. Religionsunterricht in den Jahrgängen 5-7 

 

5. Information zu den Begegnungstagen 

 

6. Broschüre Lernmittelausleihe 

 

7. Arbeitsmaterialien 

 

8. Informationen zur Kenntnisnahme zu Personenabbildungen, 
I-Serv und WebUntis 

 

9. Informationen zum Infektionsschutz und Waffenerlass 

 

10.Beantragung Jugendticket zum 01.08.2026 

 
11.Begrüßungsschreiben zum 1. Schultag 
 

12.Unterrichts- und Pausenzeiten 
 

13.Informationen zum Förderverein   

14.Schließfach-Mietvertrag (muss direkt über astradirect 
     abgewickelt werden)   



  
  
  

Bitte folgende Dokumente bei der Anmeldung im Sekretariat 
abgeben:  
  

1. Unterschriebener Kontrollausdruck der Online- Anmeldung   
  

2. Kopie des letzten Zeugnisses  
  

3. Nachweis Masernschutz  
  

4. Notwendige Einverständniserklärung zu den Begegnungstagen  
 

  
  
  
 

Gegebenenfalls:  
 

• notwendige Nachweise bei Befreiung oder  
Entgeltminderung zur Lernmittelausleihe  
 

• Nachweis der gerichtl. Entscheidung bei alleinigem 
Sorgerecht  
 

• Anmeldeunterlagen für die Kreismusikschule, falls 
Anmeldung für die Bläserklasse ausgewählt wurde 

  



     

Bläserklasse am Albrecht-Weinberg-Gymnasium Rhauderfehn  
  

Bläserklasse – Was ist das?   
  
Zunächst einmal eine ganz normale Gymnasialklasse im 5., 6. und 7. Jahrgang. Der 
Unterschied zu den anderen Klassen liegt in der Organisation des Musikunterrichts. Er ist 
konsequent musikpraktisch ausgerichtet, d.h. jedes Klassenmitglied lernt ein Blasinstrument 
(evtl. gibt es 1-2 Schlagzeuger). Während der Musikstunden wird meistens gemeinsam 
geprobt, zusätzlich gibt es Instrumentalunterricht in einer Kleingruppe.  
Hierbei wird der gesamte Lehrplan des Faches Musik für die entsprechenden Jahrgänge 
erarbeitet und darüber hinaus ein Orchester gebildet, das während dieser Zeit 
zusammenarbeitet, Auftritte absolviert und viele Erfahrungen macht, die der  
Klassengemeinschaft und dem sozialen Lernen insgesamt förderlich sind und somit auf das 
gesamte Lern- und Arbeitsklima abfärben.  
Eine Bläserklasse entwickelt sich als Profilklasse mit einem besonderen Schwerpunkt und 
meist auch mit einer eigenen Identität als Gruppe, und das über viele gemeinsame Jahre 
hinweg. Von diesem Selbstverständnis und Gruppengefühl ausgehend kann auch die Arbeit 
in anderen Fächern profitieren. Das heißt nicht, dass in einer Bläserklasse automatisch 
bessere Leistungen erzielt werden, aber der Start in einen neuen Lebensabschnitt an einer so 
großen Schule kann durch gemeinsame Klassenziele und den durch die Musik erzeugten 
Zusammenhalt erleichtert werden.  
Die Bläserklasse ist durch den obligatorischen Instrumentalunterricht ein kostenpflichtiges 
Angebot, der Beitrag beträgt zur Zeit 42,- € pro Monat.  
 
 
Unsere Kooperationspartner:  
Seit dem Schuljahr 2021/22 ist das Albrecht-Weinberg-Gymnasium in einer Kooperation mit 
der Kreismusikschule Leer. Der gesamte Instrumentalunterricht wird über die KMS 
angeboten und auch abgerechnet. Dazu wird mit der KMS ein separater Vertrag 
abgeschlossen, der sämtliche Kosten abdeckt.  
Diese Instrumente werden angeboten (Beispiel bei 32 Schülerinnen und Schülern):  
Querflöte (6), Klarinette (6), Altsaxophon (4), Trompete (6), Posaune (4), Euphonium (3),  
Tuba (1), Schlagzeug (2)  
Die Instrumente werden von der Schule gegen einen Vertrag kostenfrei ausgeliehen.  
Der Abschluss einer Instrumentenhaftpflichtversicherung wird empfohlen.  
Kosten:  

- monatlich ca. 42,- € für Instrumentenmiete, Instrumentalunterricht, Schließfach  
- diese Kosten müssen für drei Jahre verpflichtend übernommen werden (Verträge mit 

der Schule und der Kreismusikschule)  
- einmalige Anschaffung eines Übungsheftes mit CD (15-20€) und eventueller weiterer 

Noten im 6. und 7. Schuljahr  
- instrumentenspezifisches Verbrauchsmaterial (z.B. Ventilöl, Klarinettenblätter u.ä.)  

  



Wie geht es nach der Bläserklasse weiter?  
 
Im Rahmen des Ganztagsangebotes der Klassen 7 bis 9 lassen sich die erworbenen 
Instrumentalkenntnisse vertiefen. 
Zur erfolgreichen Teilnahme an der Concert-Band und Bigband wird empfohlen, den 
Instrumentalunterricht als Einzel- oder Gruppenunterricht fortzuführen. 
Die Instrumentallehrer haben die Möglichkeit den Unterricht bei uns in der Schule 
anzubieten. 
 
Im kommenden Schuljahr wird es zwei jahrgangsübergreifende Orchestergruppen geben,  
die sich mit Literatur verschiedener Stilistiken (Big Band, sinfonische Blasmusik, 
Kammermusik u.v.m.) beschäftigen. Diese Arbeit lässt sich in musikpraktischen Kursen bis 
zum Abitur weiterführen.  
 
 



               
 
 

Anmeldung 
für die Bläserklasse am Albrecht-Weinberg-Gymnasium im Schuljahr 2026/27 

 

 
1) Schüler/in:   Geschlecht:     männlich  weiblich      divers 
 
 
               
Name                           Vorname                                             Geb.-Datum               
 
 
2) Gesetzl. Vertreter/in (bei Schüler/innen unter 18 Jahren): 
 
Anrede:     Frau      Herr 
 
               
Name    Vorname  Straße, Hausnummer  PLZ, Ort 
 
 
               
E-Mail       Telefon    mobil1 

 
Über die zu entrichtenden Gebühren (42 Euro/Monat) erhalten Sie einen Gebührenbescheid. 
 
3) Ermäßigungen:  Sozialermäßigung (gesondert zu beantragen) 
    (§6 Gebührenordnung)  Folgende Geschwister erhalten an der KMS Leer bereits Unterricht:    ________ 

  Der/die Schüler/in erhält bereits in einem anderen Fach Unterricht an der Kreismusikschule. 
 
 
4) Einzugsverfahren: 
 Ich möchte am Einzugsverfahren teilnehmen und füge dieser Anmeldung das ausgefüllte SEPA-Mandat bei. 
 
 
5) Dokumentenversand per E-Mail: 
       Ich möchte Dokumente (Gebührenbescheide etc.) per E-Mail erhalten. 
 
 
6) Zuteilung und Gebührenpflicht 
Die Zuteilung zum Unterricht erfolgt nach Maßgabe freier Kapazitäten durch einen Zulassungsbescheid. Ein Anspruch auf Zuteilung 
besteht nicht. Sollte im gewünschten Unterrichtsfach keine freie Kapazität vorhanden sein, wird die Anmeldung in der Warteliste 
geführt. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Zuteilung. Der Zuteilung kann innerhalb einer Woche widersprochen werden. 
Die Schulordnung2 und die Gebührenordnung2 der Kreismusikschule Leer in der jeweils gültigen Fassung habe ich zur Kenntnis 
genommen und als rechtsverbindlich anerkannt. Die Datenschutzinformationen2 habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
*Pflichtfelder 
 
1Etwaige Unterrichtsabsagen können nur per SMS erfolgen. Falls ich solche SMS erhalten möchte, gebe ich dazu umseitige 
Einwilligungserklärung ab. 
2unter https://kms.landkreis-leer.de/Kreismusikschule/Downloads/ 
 
 
 
 
              
Ort, Datum     Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in 
 
 

- Bitte beachten und unterschreiben Sie ggf. die umseitige Erklärung! - 

https://kms.landkreis-leer.de/Kreismusikschule/Downloads/


Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Landkreis Leer nach gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) (E-Mailadresse und Handynummer) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO i. v. m. § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) im Rahmen der 
Förderung der musikalischen Bildung 

 
 

Name, Vorname, Geburtsdatum * 

 

Ggf. Erziehungsberechtigte/r * 

 

Anschrift 

 

Telefonnummer und E-Mailadresse (freiwillige Angaben) 

 

Hiermit willige ich ein, dass der Landkreis Leer die oben angekreuzten Daten von mir oder dem von mir gesetzlich vertretenen Minderjährigen verarbeiten 
darf, um mir auf elektronischem Wege Unterlagen zukommen zu lassen (E-Mailadresse), mich im Falle eines Unterrichtsausfalles per SMS zu 
informieren (Handynummer) und/oder Aktivitäten der Kreismusikschule darzustellen und zu bewerben (Foto- und Videoaufnahmen). Die 
Verarbeitung gem. Art. 4 Nr. 2 DSGVO bedeutet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Bezüglich Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
(Aufnahmen) ist der Landkreis Leer  nicht verpflichtet, mir sämtliche entstandenen Aufnahmen zugänglich zu machen. 

Der Landkreis Leer ist berechtigt, Aufnahmen im Rahmen von Marketingmaßnahmen an Dritte weiterzugeben und, falls notwendig, Dritten ebenfalls das 
Recht zur Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung einzuräumen. Sofern meine Einwilligung hierzu erteilt wurde, betrifft dies beispielsweise die 
Veröffentlichung der Aufnahmen in sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube etc.) und die notwendige Übermittlung an Druckereien (Art. 4 
Nr. 9 EU-DSGVO). Mir ist bekannt, dass im Internet veröffentlichte Informationen weltweit heruntergeladen und weiterverarbeitet werden können. Einmal 
im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum wieder daraus entfernen. 

Bis ich mein Recht auf Widerruf nutze, bleiben sämtliche Aufnahmen beim Landkreis Leer gespeichert (Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO). Wurden Aufnahmen 
bereits an Dritte weitergegeben bzw. Diesen Rechte eingeräumt, ist der Landkreis Leer nicht verpflichtet, auf die Löschung dieser Daten hinzuwirken. 
Sofern Aufnahmen bereits für eine weitere, noch nicht veröffentlichte Marketingmaßnahme verwendet wurden (print oder online) ist der Landkreis Leer 
berechtigt, diese Marketingmaßnahme mit den Aufnahmen noch durchzuführen. Die voraussichtliche Dauer der Maßnahme ist mir mitzuteilen. Von 
weiteren Auflagen bzw. einer Verlängerung der konkreten Marketingmaßnahme ist dann jedoch abzusehen. Die E-Mailadresse sowie die Handynummer 
bleiben solange beim Landkreis Leer gespeichert, bis das Vertragsverhältnis mit der Kreismusikschule endet. 

Ich habe das Recht auf Auskunft über die hier verarbeiteten Daten (Art. 15 EU-DSGVO), sowie das Recht mich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
wenden:  

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover,  
Tel.: 0511 – 120 4500 / Fax: 0511 – 120 4599. 

Weiterhin habe ich das Recht auf Berichtigung, Vervollständigung und Löschung der hier verarbeiteten Daten (Art. 16 und 17 DSGVO), das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit, d. h. zur Herausgabe der verarbeiteten Daten in einem 
strukturierten Format (Art. 20 DSGVO) sowie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Art. 21 DSGVO). 
Ein Profiling im Sinne des Art. 22 DSGVO findet nicht statt. 

 
 

Datum  Unterschrift der betroffenen Person oder des/der 
Erziehungsberechtigten 
 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für den Datenschutz:   

Landkreis Leer,  Matthias Groote, -Der Landrat-, Bergmannstraße 37, 26789 Leer 
Telefon: 0491 – 926 0, Telefax: 0491 – 926 1388, E-Mail: info@lkleer.de 

 

Datenschutzbeauftragter für den Landkreis Leer: 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter des Landkreises Leer, Landkreis Leer, Bergmannstraße 37, 26789 Leer, E-Mail: datenschutzbeauftragter@lkleer..de 

* Hinweis: Gem. Art. 8 Abs. 1 EU-DSGVO ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eines Kindes nur rechtmäßig, wenn das Kind das sechszehnte Lebensjahr 
vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sechszehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den 
Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird. 

 
 

BITTE ANKREUZEN für Foto-, Film und Tonaufnahmen 

 Fotos: Örtliche Presse  Videos: Örtliche Presse 

 Fotos: Webseite   Videos: Webseite 

 Fotos: Intranet   Videos: Intranet 

 Fotos: Printmedien:   Videos: Printmedien 

 Fotos: Soziale Medien  Videos: Soziale Medien 

 Fotos: ____________  Videos: ____________ 

BITTE ANKREUZEN für E-Mailadresse und Handynummer 

 E-Mailadresse   Handynummer 

 

mailto:info@lkleer.de
mailto:datenschutzbeauftragter@lkleer..de


SEPA-Lastschriftmandat  
SEPA Direct Debit Mandate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:  

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address 

Straße und Hausnummer / Street name and number:  

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:  

  

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:  

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):  

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto  mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger  (Name siehe 
oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas- teten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit  your  account  
and  (B)  your  bank  to  debit  your  account  in  accordance  with  the  instructions  from  the  creditor  (name  see  above).  
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with  your bank. 
A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.  

Zahlungsart / Type of payment:  
Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment Einmalige Zahlung / One-off payment  

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:  

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address*  
* Angabe freigestellt / Optional information  
Straße und Hausnummer / Street name and number:  

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:  
  

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):  

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):  
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt.  

Note: If the creditor’s IBAN is beginning with DE, the use of the BIC could be omitted.  
Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):  

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:  

Landkreis Leer  

Bergmannstraße 37  

26789 Leer  Deutschland  

D  E  8  1  Z  Z  Z  0  0  0  0  0  0  0  5  8  8  3  

Leer  /  /  



Die Wahrung der Transparenz bei der Datenverarbeitung ist für den Landkreis Leer von besonderer Bedeutung.  Hiermit 
kommen wir Ihrem Informationsanspruch nach und teilen Ihnen folgendes mit:   

Verantwortliche/r:    Landkreis Leer   
Matthias Groote   
-Der Landrat-  
Bergmannstraße 37   
26789 Leer   
Telefon: 0491 926-0  
Telefax: 0491 926-1388  E-
Mail: info@lkleer.de   

Datenschutzbeauftragte/r:  Behördlicher Datenschutzbeauftragter des Landkreises Leer   
Landkreis Leer 
Bergmannstraße 37 
26789 Leer 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@lkleer.de   

Zweck und Notwendigkeit:   Der Landkreis Leer verarbeitet personenbezogene Daten zum   
Zweck des SEPA-Lastschrifteinzuges im Rahmen der Gebührenerhebung    

für die Kreismusikschule Leer.   

Rechtsgrundlage:     Das Mandat wird für den Einzug von Gebühren erteilt, die gemäß    
      §1 der „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die    
      Nutzung der Kreismusikschule“ erhoben werden. Ihre Zustimmung zur      
   Verarbeitung erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.   

Empfänger/Kategorien von   Die Daten werden an die Kreditinstitute übermittelt, damit die  
Empfängern:    Lastschriften erfolgen können.   

Übermittlung an ein   Eine Übermittlung der verarbeiteten Daten ist nicht vorgesehen.  
Drittland/internationale   
Organisation:   

Speicherdauer bzw.   Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt,  -kriterien:    
 wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn die   

Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung   
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist (wenn keine   
Vertragsbeziehung mehr besteht). Die Löschung erfolgt jedoch erst   

nach Ablauf der Fristen der Haushalts-, Steuer- und Handelsrechtlichen oder  
anderer einschlägiger Vorschriften.   

Betroffenenrechte:   Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)   
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)   
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)   

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)  
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)  
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)   

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)   

Widerruf:     Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden   
(Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Die Daten dürfen ab dem Zeitpunkt nicht mehr   

verwendet werden. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen, es genügt    
die Mitteilung per E-Mail an die E-Mail-Adresse info@lkleer.de.    
Die Verarbeitung der Daten ist bis zum Zeitpunkt des Widerrufes rechtmäßig.   

Profiling:     Ein Profiling seitens des Landkreises Leer, findet nicht statt.   
Ein Profiling durch Dritte, z.B. Kreditinstitute kann nicht  
ausgeschlossen werden.  
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Albrecht-Weinberg-Gymnasium Rhauderfehn 
E-Mail:    sekretariat@gymnasium-rhauderfehn.de       Tel.: 0 49 52/82 73 - 0 
Internet:  www.gymnasium-rhauderfehn.de       Fax: 0 49 52/82 73-18 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religionsunterricht in den Jahrgängen 5 bis 7 
   
   
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
   
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir aus fachlichen und pädagogischen Gründen am 
Albrecht-Weinberg-Gymnasium Rhauderfehn den Religionsunterricht in den Jahrgängen 5-7 im 
Klassenverband durchführen. 
 
Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse unabhängig von ihrem religiösen 
Bekenntnis gemeinsam unterrichtet werden. 
Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht berücksichtigt Ziele und Inhalte des evangeli-
schen und katholischen Lehrplans und thematisiert daher auch das Judentum und den Islam. 
 
Schülerinnen und Schülern, die einer anderen oder keiner Religionsgemeinschaft angehören, steht 
die Teilnahme am Religionsunterricht offen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Ulrike Janssen 
Schulleiterin   
 

    
    

    
    

mailto:sekretariat@gymnasium-rhauderfehn.de
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! otwendige ErklŠrungen der Erziehungsberechtigten fŸr 
die Begegnungstage im 5. Schuljahr 

 
   
 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________  
vollstŠndige Adressdaten der erklŠrenden Person(en)   
 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass ________________________________________   

Name der SchŸlerin /des SchŸlers   
an der Schulfahrt des Albrecht-Weinberg-Gymnasiums Rhauderfehn nach Sšgel oder Ahmsen zu 
den Begegnungstagen im 5. Schuljahr teilnimmt.   
 
 
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, die Kosten fŸr diese Schulfahrt von voraussichtlich   
(unter Einschluss der anteiligen KontogebŸhren) von �P�D�[�L�P�D�O�����������¼ zu bezahlen.   
Eine finanzielle UnterstŸtzung durch den Fšrderverein der Schule ist auf Antrag mšglich. 
 
 
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, entstehende Ausfallkosten bei Nichtteilnahme und 
erforderliche RŸckhol- und RŸckreisekosten bei vorzeitiger Beendigung der Teilnahme an der 
Schulfahrt meiner/unserer Tochter bzw. meines/unseres Sohnes zu tragen, sofern die Kosten nicht 
durch eine private ReiserŸcktrittsversicherung gedeckt sind. Das gilt auch fŸr Stornokosten, wenn 
die Schulfahrt aus anderen wichtigen GrŸnden abgesagt wird, z. B. wenn im Zusammenhang mit 
einer Pandemie das Infektionsrisiko gegenŸber dem pŠdagogischen Nutzen Ÿberwiegt.   
  

 

 

___________________________________________________________    
Datum, Unterschrift   
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���]�����(�}�o�P���v�����v�����Œ�����]�š�•�u���š���Œ�]���o�]���v�������v�‚�Ÿ�P�•�š�����µ�����v���µ�v�•���Œ���Œ���^���Z�µ�o���U���µ�u���]�v�������v�����]�v�Ì���o�v���v���h�v�š���Œ�Œ�]���Z�š�•�(�����Z���Œ�v��
�����]�v���� �•���Z�Œ�]�L�o�]���Z���v�� �µ�v���� �(�����Z�‰�Œ���l�Ÿ�•���Z���v�� ���Œ�����]�š���v�� ���Œ�(�}�o�P�Œ���]���Z�� �Ì�µ�� ���Œ�o�����]�P���v�X�� ���]���•���� �>�]�•�š���� �P�]�o�š�� ���µ���Z�� �(�º�Œ��
�Ì�µ�l�º�v�L�]�P�����:���Z�Œ�P���v�P���X��!
��!

�&�º�Œ�����o�o�����&�����Z���Œ�W��!
��!
�&�������Œ�u���‰�‰���U���î�����o���]�•�Ÿ�L�����,���U���í���•�]�Œ�l���o���u�]�š���&���•�š�•�š���o�o�•���Z�Œ���µ�����U���í�d���Æ�š�u���Œ�l���Œ���~�&�]�o�Ì�r���}�����Œ�����µ�v�š�•�Ÿ�L�•�U���í���&�]�v���o�]�v���Œ��
�~�•���Z�Á���Œ�Ì�•�U���í�������•�š���o�•���Z���Œ���U���í���<�o�������•�Ÿ�L�U���í���l���Œ�]���Œ�š���Œ�����o�}���l�����/�E�����ð���~�P���o�}���Z�š���u�]�š���Z���v���•�U���í���o�]�v�]���Œ�š���Œ�����o�}���l�����/�E��
���ð�� �~�P���o�}���Z�š�� �u�]�š�� �Z���v���•�U�� �í�� ���o���v�l�}�� ���o�}���l�� ���/�E�� ���ð�U�� �&�º�o�o���Œ�l�W���š�Œ�}�v���v�U�� ���µ�v�š�•�Ÿ�L���� �~�ò�r�í�î�� �&���Œ�����v�� �Œ���]���Z���v�� ���µ�•�•�U��
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�&�º�Œ�����]�������]�v�Ì���o�v���v���&�����Z���Œ�W��!
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���v�P�o�]�•���Z�W����! �í���^���Z�v���o�o�Z���L���Œ���~�W���‰�‰���U���Œ�}�š�•��!
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���ï�U�� �í���W���o�]�l���v���}�����Œ�� �>���u�Ç���&���Œ���l���•�š���v�� �u�]�š���í�î���&���Œ�����v�� �~���]�©���� �v�]���Z�š�� �u���Z�Œ�� �&���Œ�����v�•�U�� �u���Z�Œ���Œ����
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�t���]�š���Œ���•���D���š���Œ�]���o���~�µ�X���X���,���L���•���]�•�š�����À�š�o�X���v�����Z�������•�‰�Œ�����Z�����u�]�š�������v���&�����Z�o���Z�Œ�l�Œ���L���v���Ì�µ�������P�]�v�v�������•���^���Z�µ�o�i���Z�Œ���•��
�Ì�µ�������•���Z���+���v�X��!
�s�}�v�������Œ���^���Z�µ�o�����Á���Œ�����v�����]�v�������}�Æ���(�º�Œ�������v���<�µ�v�•�š�µ�v�š���Œ�Œ�]���Z�š���µ�v�������]�v���^���Z�µ�o�‰�o���v���Œ�����]�v�P���l���µ�L�U�������•���'���o���������(�º�Œ��
�Á�]�Œ�����P���u���]�v�•���u���u�]�š�������u���<�}�‰�]���Œ�P���o�����Ì�µ�������P�]�v�v�������•���^���Z�µ�o�i���Z�Œ���•�����]�v�P���•���u�u���o�š�X��!
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�����Œ���]�š�•���À�}�Œ�Z���v�����v���•���D���š���Œ�]���o���l���v�v���v���š�º�Œ�o�]���Z���Á���]�š���Œ�������v�µ�š�Ì�š���Á���Œ�����v�J�����]�©����
���]�����,���L�����µ�v�����D���‰�‰���v���Ì�µ���,���µ�•�����v�}���Z���v�]���Z�š�������•���Z�Œ�]�L���v�J�����]���•���š�µ�v���Á�]�Œ��
�P���u���]�v�•���u���]�v�������Œ���^���Z�µ�o���X���t�]�Œ���u�‚���Z�š���v���^�]�����•���Z�}�v���i���š�Ì�š�������Œ���µ�(���Z�]�v�Á���]�•���v�U��
�����•�•�����]�������µ�•�P���o�]���Z���v���v�����º���Z���Œ���u�]�š�����]�v���u���h�u�•���Z�o���P���À���Œ�•���Z���v���Á���Œ�����v���•�}�o�o���v�X��!
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�6�F�K�•�O�H�U�,�Q�Q�H�Q�����P�L�W���R�G�H�U���R�K�Q�H���$�Q�J�D�E�H���G�H�U���-�D�K�U�J�D�Q�J�V�V�W�X�I�H�����L�P���,�Q�W�H�U�Q�H�W���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K���]�X�J�l�Q�J�O�L�F�K���]�X��
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BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGF€LTIG DURCH   
   
   
Belehrung fŸr Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. ¤34 Abs. 5 S. 2 
Infektionsschutzgesetz ( IfSG)   

   
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann 
es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Au§erdem sind gerade 
SŠuglinge und Kinder wŠhrend einer Infektionskrankheit abwehrgeschwŠcht und kšnnen sich 
dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen.   
   
Um dies zu verhindern, mšchten wir Sie mit diesem Merkblatt Ÿber Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das Ÿbliche Vorgehen unterrichten, wie sie das 
Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass 
Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu 
tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.   
   
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen darf, wenn   
   

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen 
verursacht wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose 
und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der 
Regel nur als EinzelfŠlle vor (au§erdem nennt das Gesetz noch virusbedingte 
hŠmorrhagische Fieber, Pest und KinderlŠhmung. Es ist aber hšchst unwahrscheinlich, 
dass diese Krankheitserreger in Deutschland Ÿbertragen werden);   

   

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in EinzelfŠllen schwer und kompliziert 
verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 
HirnhautentzŸndung durch HibBakterien, Meningokokken-Infektionen, KrŠtze, 
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr;   

   

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;   
   

4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektišsen Gastroenteritis erkrankt ist 
oder ein entsprechender Verdacht besteht.   

   
Die †bertragungswege der aufgezŠhlten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele 
DurchfŠlle und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen . Die †bertragung erfolgt 
durch mangelnde HŠndehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch 
GegenstŠnde (HandtŸcher, Mšbel, Spielsachen). Tršpfchen - �R�G�H�U���Ä�I�O�L�H�J�H�Q�G�H�³���,�Q�I�H�N�W�L�R�Q�H�Q��
sind  
z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut - und 
Schleimhautkontakte werden KrŠtze, LŠuse und ansteckende Borkenflechte Ÿbertragen.   
    
Dies erklŠrt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders gŸnstige Bedingungen fŸr 
eine †bertragung der genannten Krankheit en bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften 
Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen (z. B. bei hohem Fieber, auffallender MŸdigkeit, wiederholtem Erbrechen, 
DurchfŠllen lŠnger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen).   



   

   

 

Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt 
werden konnte - darŸber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch 
der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.   
   
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, 
benachrichtigen Sie uns bitte unverzŸglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, 
damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Ma§nahmen ergreifen 
kšnnen, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.   
   
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor 
typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits 
Spielkameraden, MitschŸler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten 
Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall mŸssen wir die Eltern der 
Ÿbrigen Kinder anonym Ÿber das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren .   
   
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch 
werden in einigen FŠllen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch lŠngere Zeit mit 
dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tršpfchen beim Husten und durch die 
Ausatmungsluft Ÿbertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, 
MitschŸler oder das Personal anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, 
dass die �Ä�$�X�V�V�F�K�H�L�G�H�U�³��von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und 
Shigellenruhr- Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des 
Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dŸrfen.   
   
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden   
Infektionskrankheit leidet, kšnnen weitere Mitglieder des Haushaltes diese   
Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt 
zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Wann ein Besuchsverbot der 
Schule oder einer anderen GE fŸr Ausscheider oder ein mšglicherweise infiziertes aber nicht 
erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt 
mitteilen. Auch in diesen beiden genannten FŠllen mŸssen Sie uns benachrichtigen.   
   
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Ršteln), KinderlŠhmung, Typhus und Hepatitis A 
stehen Schutzimpfungen zur VerfŸgung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das 
Gesundheitsamt in EinzelfŠllen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, 
dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.   
   
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus - oder Kinderarzt 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.   
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Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren 
GegenstŠnden  sowie von Chemikalien in Schulen   
 
 RdErl. d. MK v. 1.4.2008 - 35-306-81-701/04 (Nds.MBl. Nr.24/2008 S.679; SVBl. 11/2008 S.388) - VORIS 22410 -  
Bezug: Erl.  v. 29.6.1977 (SVBl. S.180), geŠndert durch RdErl. v. 15.1.2004 (SVBl. S.133) - VORIS 22410 00 00 00  
011 �±  
 
 

1. Es wird untersagt, Waffen i.S. des Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit in die 
Schule, auf das SchulgelŠnde oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu fŸhren. 
Dazu gehšren die im Waffengesetz als verboten bezeichneten GegenstŠnde (insbesondere die 
so genannten Springmesser, Fallmesser, Einhandmesser und Messer mit einer festen Klinge 
von mehr als 12 cm KlingenlŠnge, Stahlruten, TotschlŠger, Schlagringe usw.) sowie 
Schusswaffen (einschlie§lich Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen).   

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte GegenstŠnde (z.B. GassprŸhgerŠte), Hieb- 
und Sto§waffen sowie waffenŠhnliche GegenstŠnde wie Schlachter-, KŸchen- oder 
Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser- 
Pointer.   

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht 
oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des 
Waffengesetzes ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-
Waffen mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen 
oder BeisichfŸhren von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres Šu§eren 
Erscheinungsbildes mit Waffen i.S. des Waffengesetzes verwechselt werden kšnnen.   

4. Das Verbot gilt auch fŸr volljŠhrige SchŸlerinnen und SchŸler, die entweder im Besitz einer 
Erlaubnis zum FŸhren von Waffen sind (z.B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben 
dŸrfen.   

5. Untersagt wird au§erdem das Mitbringen und BeisichfŸhren von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskšrpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, fŸr explosive 
Verbindungen verwendet zu werden.   

6. Die Schulleitung kann in EinzelfŠllen Ausnahmen zulassen, z.B. fŸr Sport- oder 
Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder wŠhrend Schulveranstaltungen mit 
Essenverkauf.   

7. Alle SchŸlerinnen und SchŸler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres Ÿber den Inhalt dieses 
RdErl. zu belehren.   

8. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen GefŠhrdungen besonders einzugehen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass ein Versto§ gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine 
Erziehungs- oder Ordnungsma§nahme zur Folge haben kann.   

9. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes und 
fŸnftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur 
Kenntnis zu geben.   

10. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2009 in Kraft. Gleichzeitig wird der Bezugserlass aufgehoben.    
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  !

Unterrichts-und Pausenzeiten  
  !
1. Stunde ! ! 07:35 Uhr �± 08:20 Uhr !

 ! ! 5 Minuten Pause !

2. Stunde ! ! 08:25 Uhr �± 09:10 Uhr !

 ! ! 1. Gro§e Pause !

3. Stunde ! ! 09:30 Uhr �± 10:15 Uhr !

 ! ! 5 Minuten Pause !

4. Stunde ! ! 10:20 Uhr �± 11:05 Uhr !

 ! ! 2. Gro§e Pause !

5. Stunde ! ! 11:25 Uhr �± 12:10 Uhr !

 ! ! 5 Minuten Pause !

6. Stunde ! ! 12:15 Uhr �± 13:00 Uhr !

 ! ! Mittagspause !

7. Stunde ! ! 13:35 Uhr �± 14:20 Uhr !

8. Stunde ! ! 14:20 Uhr �± 15:05 Uhr  !

 ! ! Schulschluss !

9. / 10. Stunde !! 15:10 Uhr �± 16:40 Uhr !

!

Freitags !
7. Stunde 13:25 Uhr �± 14:10 Uhr !
8. Stunde 14:10 Uhr �± 14:55 Uhr !

 !

!
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Rhauderfehn, im MŠrz 2026 

Sehr geehrte Eltern, 

Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn wird ab Sommer 2026 SchŸler:in des Albrecht-Weinberg-
Gymnasiums Rhauderfehn sein. Das ist ein wichtiger Schritt fŸr SchŸler und SchŸlerinnen und 
ihre Eltern und wir freuen uns Ÿber Ihre Entscheidung fŸr unser Gymnasium in Rhauderfehn. 

Von Eltern und Freunden dieser Schule wurde im Jahr 2003 der Fšrderverein  gegrŸndet, der 
schulische Einrichtungen und Veranstaltungen finanziell und auch praktisch unterstŸtzt. 

Die UnterstŸtzung des Schullebens und der SchŸler  ist ein Hauptanliegen des 
Fšrdervereins. Finanziert und unterstŸtzt wurden in den letzten Jahren zahlreiche Projekte und 
Veranstaltungen. Auch SpielgerŠte, BŠnke oder einen Defibrillator fŸr das Schulzentrum hat 
der Fšrderverein beschafft. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die finanzielle UnterstŸtzung einkommensschwacher 
Eltern , beispielsweise bei der Finanzierung von Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalten 
oder Anschaffungen fŸr die Schule. 

Das JugendcafŽ  in Rhauderfehn ist ein weiteres wichtiges Projekt. Hier arbeiten wir seit 2014, 
vor allem vertreten durch unsere deutschen und internationalen Freiwilligen, um den 
Jugendlichen in Rhauderfehn und umzu auch in der Freizeit eine Anlaufstelle zu bieten. 

Je mehr Mitglieder unser Fšrderverein hat, umso tatkrŠftiger kann er die Schule unterstŸtzen, 
wenn dieser aus finanziellen GrŸnden die HŠnde gebunden sind. 

Deshalb bitten wir Sie: Werden Sie Mitglied!  

Wir wŸrden uns freuen, auch Sie bald als Freund und Fšrderer des Albrecht-Weinberg-
Gymnasiums Rhauderfehn in unserer Mitte begrŸ§en zu dŸrfen und wŸnschen Ihrem Kind 
erfolgreiche Schuljahre an unserer Schule. 

 

 

Heike Focken                                                                                                               

1. Vorsitzende           
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